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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

57/J betreffend Sanierung von Dampfkesselanlagen, welche die 

Abgeordneten Voggenhuber, Langthaler, Wabl und Freunde am 22. 

November 1990 an mich richteten, stelle ich zu den Punkten 1 bis 

5 der Anfrage fest: 

Gemäß § 13 des Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen ~ LRG-K, 

BGBl.Nr. 380/1988, hat der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Um­

welt, Jugend und Familie sechs und zehn Jahre nach Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes dem Nationalrat jeweils einen Bericht über 

den Erfolg der nach diesem Bundesgesetz getroffenen Maßnahmen und 

die Entwicklung des Standes der Technik vorzulegen. Das ggst1. 

Bundesgesetz ist am 1. Jänner 1989 in Kraft getreten; die erste 

~erichterstattung wird daher am 1. Jänner 1995 erfolgen, in deren 

Folge die entsprechende Prüfung stattfinden wird. 
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Weiters habe ich bereits Erhebungen über den derzeitigen Stand 

der Altanlagensanierung gemäß § 12 des Luftreinhaltegesetzes für 

Kesselanlagen - LRG-K, BGBl.Nr. 380/1988, bei den hiefür zustän­

digen Behörden erster Instanz, den Bezirksverwaltungsbehörden, 

eingeleitet. Mir bisher vorliegende Ergebnisse ergeben noch kei­

nen repräsentativen Überblick über Sanierungspflicht bzw. anhän­

gige Verwaltungsverfahren. 

Im Hinblick auf die in § 13 LRG-K normierte Berichtspflicht ist 

zum g e gen w ä r t i gen Z e i t P unk t eine de-

taillierte Erhebung im Sinne der Anfrage aus Gründen der Spar­

samkeit und Zweckmäßigkeit nicht gerechtfertigt. Außerdem ist 

eine Berichtspflicht zu § 12 LRG-K vom Gesetzgeber nicht ver­

langt. 
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